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Vorrichtung  zum  Aufbringen  von  Produktbeigaben  auf  Produkte  und  Verfahren  zur  Herstellung 
einer  solchen  Vorrichtung. 

©  Vorrichtung  zum  Aufbringen  von  Produktbeiga- 
ben,  insbesondere  von  flachen  Produktbeigaben,  wie 
Prospekten,  kleinen  Warenproben,  Gutscheinen,  klei- 
nen  Büchern,  Karten,  Beuteln  u.  dgl.,  auf  Produkte, 
insbesondere  Verpackungen, 
gekennzeichnet  durch 

einen  Wickel  (8)  aus  einer  Materialbahn  (2),  auf  der 
die  Produktbeigaben  (20)  durch  Umlenken  um  eine 
Spendekante  lösbar  mittels  eines  Klebstoffs  (16)  haf- 
ten,  der  in  festerer  Verbindung  mit  den  Produktbei- 
gaben  als  mit  der  Materialbahn  steht. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Auf- 
bringen  von  Produktbeigaben,  insbesondere  von 
flachen  Produktbeigaben  wie  Prospekten,  kleinen 
Warenproben,  Gutscheinen,  kleinen  Büchern,  Kar- 
ten,  Beuteln  u.  dgl.,  auf  Produkte,  insbesondere 
Verpackungen. 

Bei  den  Prospekten  handelt  es  sich  insbeson- 
dere  um  Faltprospekte,  vorzugsweise  aus  Papier 
70  g/m2,  mit  mindestens  einer  Falzung,  einer  Lepo- 
rellofaltung  oder  einer  Wickelfaltung.  Die  Falzung 
kann  längs  und/oder  quer  sein. 

Die  kleinen  Bücher  können  geheftet  oder  ge- 
klebt  sein.  Ihr  Rücken  liegt  vorzugsweise  quer  zur 
noch  zu  beschreibenden  Materialbahn.  Ihre  Papier- 
qualität  ist  vorzugsweise  70  g/m2. 

Bei  den  kleinen  Warenproben  handelt  es  sich 
vorzugsweise  um  Siegelrandbeutel,  die  mit  einer 
Warenprobe,  z.  B.  einer  Hautcreme,  befüllt  sind 
und  eine  Dicke  von  mindestens  0,1  mm  aufweisen. 

Die  Karten  bestehen  vorzugsweise  aus  Papier, 
sind  beidseitig  bedruckt  und  mindestens  0,150  mm 
dick. 

Generell  sind  die  Produktbeigaben  bevorzugt 
mindestens  0,1  mm  dick. 

Es  ist  bekannt,  solche  Produktbeigaben  mittels 
Haftetiketten  auf  die  Produkte,  insbesondere  Ver- 
packungen,  zu  kleben. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  solche  Haftetiket- 
ten  überflüssig  zu  machen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  die  Vorrichtung 
gekennzeichnet  durch  einen  Wickel  aus  einer  Ma- 
terialbahn,  auf  der  durch  Umlenken  um  eine  Spen- 
dekante  lösbar  die  Produktbeigaben  mittels  eines 
Klebstoffs  haften,  der  in  festerer  Verbindung  mit 
den  Produktbeigaben  als  mit  der  Materialbahn 
steht.  Ein  solcher  Wickel  sieht  also  ähnlich  aus  wie 
ein  Wickel,  der  Haftetiketten  trägt,  der  jedoch  im 
erfindungsgemäßen  Fall  die  Produkte  trägt.  Durch 
eine  Spannung  des  Wickels  ergibt  sich  eine  Vor- 
krümmung  der  Produktbeigaben,  so  daß  nach  dem 
Aufbringen  der  Produktbeigaben  auf  runde  Oberflä- 
chen  ihre  Rückstellneigung  geringer  wird.  Bevor- 
zugt  werden  die  Produktbeigaben  derart  fest  an  die 
Materialbahn  gedrückt,  daß  eine  gute  Verklebung 
bei  wenig  Klebstoffauftragsgewicht  erfolgt.  Bevor- 
zugt  ist  der  Klebstoff  zum  Zeitpunkt  der  Bildung 
des  Wickels  noch  nicht  vollständig  ausgehärtet, 
härtet  vielmehr  im  Wickel  aus. 

Durch  die  vorgeschnittenen  Produktbeigaben 
entfällt  ein  bei  der  Haftetikettenproduktion  anfallen- 
des  Stanzgitter. 

Eine  beidseitige  Bedruckung  der  Produktbeiga- 
ben  ist  verfahrenstechnisch  einfacher  als  eine  beid- 
seitige  Bedruckung  von  Haftetiketten. 

Durch  ein  Aufbringen  der  Produktbeigaben  von 
einem  Stapel  können  beliebig  viele  Motive  hinter- 
einander  auf  die  Materialbahn  aufgebracht  werden. 
(Bei  Haftetiketten  beschränkt  sich  die  Motivanzahl 

auf  den  Umfang  des  Druckzylinders.) 
Die  Materialbahn  besteht  vorzugsweise  -  wie 

dies  für  Haftetikettenträgerbahnen  an  sich  bekannt 
ist  -  aus  einem  wenigstens  einseitig  silikonisierten 

5  Kraftpapier  bevorzugt  einer  Dicke  von  mindestens 
70  um  oder  aus  einer  wenigstens  einseitig  adhäsi- 
ven  Folie,  insbesondere  aus  Kunststoff. 

Besonders  bewahrt  hat  sich  als  Klebstoff  ein 
dauerklebriger  Schmelzklebstoff,  der  bevorzugt  mit- 

io  tels  einer  Düsenanordnung  aufzutragen  ist.  In  einer 
anderen  bevorzugten  Ausführungsform  kann  jedoch 
der  Klebstoff  mittels  einer  Walzenanordnung  aufge- 
tragen  sein. 

Der  Klebstoff  kann  zuerst  auf  die  Materialbahn 
75  oder  zuerst  auf  die  Produkte  aufgetragen  werden. 

Im  erstgenannten  Fall  ist  das  entsprechende  Ver- 
fahren  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Klebstoff 
auf  den  Produktbeigaben  zugeordnete  Bereiche 
der  Materialbahn  vor  Bildung  des  Wickels  aufgetra- 

20  gen  wird  und  dann  die  Produktbeigaben  auf  die 
Bereiche  gedrückt  werden.  Im  zweitgenannten  Fall 
ist  das  entsprechende  Verfahren  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Klebstoff  auf  die  Produktbeiga- 
ben  aufgetragen  wird  und  dann  die  Produktbeiga- 

25  ben  auf  die  Materialbahn  gedrückt  werden. 
Der  Klebstoff  kann  vollflächig  aufgetragen  wer- 

den,  was  in  manchen  Fällen  bevorzugt  ist.  In  ande- 
ren  Fällen  ist  jedoch  bevorzugt,  daß  der  Klebstoff 
in  einem  Muster,  insbesondere  punktförmig,  strei- 

30  fenförmig  oder  raupenförmig,  aufgetragen  wird. 
Die  Erfindung  wird  im  folgenden  an  einem  Aus- 

führungsbeispiel  unter  Hinweis  auf  die  beigefügten 
Zeichnungen  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  eine  Vorrichtung  zum  Aufbringen 
35  der  Produktbeigaben  schematisch  in 

Seitenansicht. 
Fig.  2  zeigt  einen  Schnitt  gemäß  II-II  in  Fig. 

1. 
Eine  Materialbahn  2  wird  von  einem  Wickel  4 

40  abgewickelt,  längs  eines  geraden  Wegs  6  über 
eine  nicht  dargestellte  Unterlage  geführt  und  dann 
von  einem  Wickel  8  aufgewickelt.  Die  Wickelach- 
sen  10  und  12  werden  dabei  so  verlagert,  daß  der 
gerade  Weg  6  erhalten  bleibt.  Über  dem  geraden 

45  Weg  befindet  sich  eine  Düsenanordnung  14  zum 
Aufsprühen  von  Klebstoffbereichen  16  auf  die  Ma- 
terialbahn  2.  Stromabwärts  der  Düsenanordnung  14 
befindet  sich  über  der  Materialbahn  2  ein  Magazin 
18  mit  einem  Stapel  von  Produktbeigaben  20.  Aus 

50  dem  Magazin  18  werden  die  Produktbeigaben  20 
einzeln  auf  die  Klebstoffbereiche  16  gedrückt.  Wie 
aus  Fig.  1  und  2  ersichtlich,  überragen  die  Produkt- 
beigaben  20  die  Klebstoffbereiche  16  rundum. 

55  Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Aufbringen  von  Produktbeiga- 
ben  (20),  insbesondere  von  flachen  Produktbei- 
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gaben  (20),  wie  Prospekten,  kleinen  Warenpro-  10. 
ben,  Gutscheinen,  kleinen  Büchern,  Karten, 
Beuteln  u.  dgl.,  auf  Produkte,  insbesondere 
Verpackungen, 
gekennzeichnet  durch  5 
einen  Wickel  (8)  aus  einer  Materialbahn  (2),  auf 
der  die  Produktbeigaben  (20)  durch  Umlenken 
um  eine  Spendekante  lösbar  mittels  eines 
Klebstoffs  (16)  haften,  der  in  festerer  Verbin- 
dung  mit  den  Produktbeigaben  (20)  als  mit  der  10 
Materialbahn  (2)  steht. 

Verfahren  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Klebstoff  (16)  vollflä- 
chig  aufgetragen  wird. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Materialbahn  (2)  aus  einem 
wenigstens  einseitig  silikonisierten  Kraftpapier 
besteht. 

75 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Materialbahn  (2)  aus  einer 
wenigstens  einseitig  abhäsiven  Folie,  insbe-  20 
sondere  aus  Kunststoff,  besteht. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Klebstoff  (16)  ein  dauerklebriger  Schmelzkleb-  25 
stoff  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Klebstoff  (16)  mittels  einer  Düsenanordnung  30 
(1  4)  aufgetragen  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Klebstoff 
(16)  mittels  einer  Walzenanordnung  aufgetra-  35 
gen  ist. 

7.  Verfahren  zur  Herstellung  der  Vorrichtung  nach 
einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Klebstoff  (16)  auf  den  Pro-  40 
duktbeigaben  (20)  zugeordnete  Bereiche  der 
Materialbahn  (2)  vor  Bildung  des  Wickels  (8) 
aufgetragen  wird  und  dann  die  Produktbeiga- 
ben  (20)  auf  die  Bereiche  gedrückt  werden. 

45 
8.  Verfahren  zur  Herstellung  der  Vorrichtung  nach 

einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Klebstoff  (16)  auf  die  Pro- 
duktbeigaben  (20)  aufgetragen  wird  und  dann 
die  Produktbeigaben  (20)  auf  die  Materialbahn  50 
(2)  gedrückt  werden. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Klebstoff  (16)  in  ei- 
nem  Muster,  insbesondere  punktförmig,  strei-  55 
fenförmig  oder  raupenförmig,  aufgetragen 
wird. 
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